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Sachverhalt und Anträge 

I. Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 79 100 725.5, 
die am 12. März 197 9 unter Inanspruchnahme der Priorität 
von zwei früheren Anmeldungen in Dänemark vom 15. März 
1978 und 13. September 1978 angemeldet wurde, erfolgte 
am 13. Mai 1981 die Erteilung des 12 Patentansprüche um
fassenden europäischen Patents 0 004 086. 

Der Patentanspruch 1 lautet: 

I. Tafelförmiger Isolierkörper, der aus nebeneinan
derliegenden, parallelen Mineralwollelamellen (2, 8, 
II, 22) besteht, deren Faserebenen im wesentlichen 
rechtwinklig zu der Oberfläche des Körpers verlaufen 
und die durch mindestens auf der einen Seite des 
Körpers angeordnete Verbindungsmittel (5, 9, 30) 
fest miteinander verbunden sind, dadurch gekenn
zeichnet, daß die Verbindungsmittel {5, 9, 30) we
nigstens auf der genannten einen Seite des Isolier
körpers in parallele Einschnitte (4, 12, 13, 27) in 
den Lamellen (2, 8, 11, 22) eingelegt sind, die quer 
zur Längsrichtung der Lamellen (2, 8, 11, 22) ver
laufen und eine Tiefe besitzen, die in bezug auf die 
Stärke der Lamellen (2, 8, 11, 22) verhältnismäßig 
klein ist. 

Der Patentanspruch 11 auf das Herstellungsverfahren lau
tet: 

11. Verfahren zur Herstellung eines Isolierkörpers 
nach einem der Ansprüche 1 - 10, nach dem die Lamel
len (22) in einem quer zu den Faserebenen verlaufen
den Streifen von der einen Seite eines Stapels auf-

einanderliegender, im wesentlichen gleichartiger, 
tafelförmiger Mineralwollekörper (20) abgeschnitten 
werden und der abgeschnittene Lamellenstreifen nach 
einer Schwenkung um 90° auf einer planen, im we
sentlichen horizontalen Förderfläche so abgelegt 
wird, daß die Faserebenen rechtwinklig zu dieser 
Fläche und die Längsrichtung der Lamellen (2) recht
winklig zur Förderrichtung verlaufen, dadurch ge
kennzeichnet, daß während des Vorschubs des Lamel
lenstreifens m der Förderrichtung die Lamellen (22) 
zusammengehalten werden und nacheinander eine Anzahl 
von mit der Förderrichtung parallelen Einschnitten 
(27) in die Ober- und/oder Unterseite der Lamellen 
(22) gemacht wird, auf die Sohle dieser Einschnitte 
(27) ein Klebemittel aufgetragen wird sowie Verbin
dungsmittel (30) in die Einschnitte eingelegt und 
mit Hilfe des genannten Klebemittels auf deren Sohle 
festgeleimt werden. 

Wegen des Wortlautes der abhängigen Patentansprüche 2 -
10 und 12 wird auf die Patentschrift 0 004 086 verwie
sen. 

II. Gegen die Erteilung des europäischen Patentes hat die 
Fa. Rockwood International A/S 
2640 Hedehusene (Dänemark) 

frist- und formgerecht Einspruch erhoben und den Wider
ruf des Patents gemäß Art. 102 wegen mangelnder erfinde
rischer Tätigkeit beantragt. Die Begründung wurde auf 
die DE-U-7 338 109 und das allgemeine Fachwissen und die 
im Bausektor übliche Praxis der Anordnung von Verbin-
dungsmittel in Schlitzen von Bauelementen gestützt. 

III. Durch die Entscheidung vom 8. Juni 1983 hat die Ein
spruchsabteilung den Einspruch zurückgewiesen mit der am 
8. August 1983 zugestellten Begründung, daß es sich bei 
den bekannten Verbindungen im Bausektor stets um die 



Vsrhiaäwg starrer sigansteifsr Elemente hoher Fe
stigkeit handelt ußä äiesa Maßnahme nicht ohne weiteres 
auf Stoffe geringer Eigenfestigkeit, wie Lamellen aus 
Siseralwolie gamäß DE-U-7 338 109. übertragen werden 
k ö E s a e o Mangelnde erfinderische Tätigkeit liege daher we
der beim Gegesstand des Vorricbtungsanspruchs 1 noch 
Sesjeiiigan des ¥(srf<ä.hrsnsanspraches 11 vor sind mithin 
bestehe keiae Veraniassung zum Widerruf des Patents. 

•Gegen diese Eritscheiaung hat die Eiasprechende am 
5. Okto&er 1983 Besehwsrde eingelegt» die Baschwerdege-
bühr sntrieTfätet imä diese in einem sjti 7. Dezember 1983 
siagegangeDen Scferifteats begründet. 

Sie Beschwerdeführerin führt aiss, daß das Einlegen vors 
¥srl3iadungsiaittsla in eins SCarbs auf einer Seite dsr 
Oberfläche eines Isolierkörpers, der aus nebeneinan-
derliegendea, gefaltstsn Mineralwollelamellea b-sstsht, 
aus der neu eingeführten US~A-616 479 bekannt sei. Dsr 
Ansprach 1 sei daher in allen seinen wesentlichen Merk
malen neuhsitsäschädlich getroffen. Falls die Falten 
nicht als Lamellen aufgefaßt werden können, misse der 
Anspruch 1 als nahegelegt betrachtet werden. Ferner be
inhalte der Verfahrensanspruch 11 lediglich aus den Wei
sungen dieser Entgegenhaltung sich als selbstverständli
che Maßnahme ergebende Verfshrensschritte. Sie beantragt 
daher, die Entscheidung der Einspruchsabtsilung aufzuhe
ben und das angefochtene Patent zu widerrufen. 

Die Patentinhaberin widerspricht den Behauptungen der 
Einsprechenden hinsichtlich der Neuheitsschädlichkeit 
der US-A-616 479 als auch der mangelnden erfinderischen 
Tätigkeit. Sie macht schriftlich und in der mündlichen 
Verhandlung vom 13. September 1984 geltend, aus dieser 

ssbr alten, aus dem Jahre 189S stammenden amerikanischen 
Vorveröffejritlichung, sei kein aiis Lamellen aufgebauter, 
tsfelfönaiger lEolierXörper, sondern lediglich ein aus 
harmoniSaähnlich gsfaltetes Eahnmaterial bestehender, 
biagsamsr Isolierkörper zu entnehmen, dessen Falten ent
weder unter sich verleiiat oder durch ein nicht verleim
tes, m eine Kerbe eingelegtes Verbindungsmittel gehal-
ten •ssrden. Zudem sei als Baumaterial Mineralwolle nur 
an einer einzigen Stelle als zwischen den Falten der 
Ba'hn einzufügendes Füllmaterial vorgeschlagen worden. 
Der überraschende Vorteil der vorliegenden Erfindung 
i e-:; . --cte- !'-> d=r Schaffung der Voraussetzungen für 
c -1 _ - ' ^ _ n e - H-rste^len von sowohl biegsamen als auch 

i_ jr-iS-'D-_o~ Isolationsplatten allein durch den 
~^-ive-it~ 1 t Sz- E r-.ellaraellen mittels länglicher, je 

- "e'-l 1 z 1 ' - oder starrer, in untiefe Oberflä-
c v-cc 1 t(_ d '»cslegter und dort mit den Lamellen 
«r'-'^ruer V.=rb-na„"gsmittel, Dadurch erhalte man zudem 

^ ; <-i.t ü«;~ Irzielung einer großen Verstei-
: ' idchtsvergröSerung des Isolierkör-

- 1 rt o'̂ '= erfinderisctie Hingebung vorausseh-
bar ge"iv"esen sei. 

¥1. Als .Siifsort auf eine vom Berichterstatter erlassene Mit
teilung gemäß Art. 11(2) ¥srf. OBK stellte die Patentin
haberin mit ihren Eingaben vom 3. and 7. August 1984 so-
danD, aie Hilfsanträge 1 und 2, H s i t denen eine Zusammen-
fassanq von Merianslen aus den erteilten Ansprüchen 1 und 
3 bsw. 1, 3 und 8 beantragt wird. 

Sie beantragt die erhobene Beschwerde zurückzuweisen und 
das europäische Patent in unveränderter Form aufrechtzu
erhalten. Sie beantragt ferner hilfsweise die Auf
rechterhai ttsng mit den veränderten Unterlagen gemäß 
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Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 und die Anberaumung 
einer mündlichen Verhandlung, falls dem Begehren 
nicht stattgegeben werden kann. 

Entscheidungsgründe 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108, so
wie Regel 64 EPÜ, sie ist daher zulässig. 

2. Zunächst ist die Frage zu klären, welche der noch im Be
schwerdeverfahren erörterten Druckschriften dem Gegen
stand des Patents am nächsten steht. Gemäß dem Oberbe
griff des erteilten Patentanspruches 1 betrifft das Pa
tent einen tafelförmigen Isolierkörper aus nebeneinan
derliegenden, parallelen Mineralwollelaraellen, deren Fa
serebenen im wesentlichen rechtwinklig zur Isolierkör
per-Oberfläche verlaufen und bei dem die Lamellen durch 
mindestens auf der einen Seite des Körpers angeordnete 
Verbindungsmittel fest verbunden sind. Solche Verbin
dungsmittel werden im DE-U-7 338 109 entweder durch im 
Winkel zu den Lamellen dauernd oberflächlich aufgeklebte 
flexible Bänder oder durch ein Verbindungsraittel in Form 
einer mit den Lamellen verklebten, steifen Deckplatte 
gebildet, nachdem die vorübergehend mittig eingebrachten 
Verbindungsmittel entfernt worden sind. Da andererseits 
in der US-A-616 479 weder Lamellen im Sinne der Erfin
dung, noch diese fest zusammenhaltende Verbindungsmittel 
offenbart sind, sondern der Zusammenhalt des Stapels le
diglich mittels eines, zwischen aneinanderliegenden Fal
ten eingebrachten Klebers oder als Variante mit einem, 
die Falten nicht verklebenden, d. h. nicht fest zusam
menhaltenden Verbindungsmittel (Drähte und dergl.) er
stellt wird, ist demnach von der in der Einleitung auf 
Seite 1 der DE-U-7 338 109 geschilderten Ausführungsform 

mit oberflächlichen Bändern als nächstliegendem Stand 
der Technik auszugehen. Die im Oberbegriff genannten 
Merkmale entsprechen somit den in Verbindung miteinander 
der DE-U-7 338 109 entnehmbaren, nicht mehr neuen Merk
malen. 

3. Die im Recherchenbericht genannten, als auch die von der 
Einsprechenden noch in das Verfahren eingeführten weiteren 
Druckschriften, kommen dem Gegenstand des Anspruchs 1 eben
falls nicht näher. Die Kammer gelangt daher zum Schluß, daß 
der als Lösung vorgeschlagene Isolierkörper nach dem Anspruch 
1 neu ist. 

4. Nach deren Ausführungen in der mündlichen Verhandlung 
sieht es die Patentinhaberin als einen Nachteil des 
Isolierkörpers mit nur auf einer Seite oberflächlich 
aufgeklebten Bändern an, daß auf diese Weise keine ge
nügende Biegesteifigkeit zu erreichen ist. 

5. Der Erfindung liegt daher nach Spalte 2, Zeilen 1 - 6 
des Patents die technische Aufgabe zugrunde, Isolierta
feln vorzuschlagen, die sowohl als flexible als auch 
starre, formstabile Tafeln benutzbar sind und erheblich 
verbesserte Belastungseigenschaften aufweisen. 

6. Es ist daher zu prüfen, ob der Gegenstand des An
spruches 1 auf erfinderischer Tätigkit beruht, nachdem 
diese von der Beschwerdeführerin bestritten wird. 

6.1 In der DE-U-7 338 109 werden, wie oben schon ausgeführt, 
Verbindungsmittel für nebeneinanderliegende, parallele 
Mineralwollelamellen offenbart, deren Faserebenen im we
sentlichen rechtwinklig zur Oberfläche des Isolierkör
pers verlaufen, wobei die permanenten Verbindungsmittel 



durch eine ein- oder beidseitig auf die ebene Oberfläche 
der Lamellen aufgeklebten Bänder gebildet werden. In 
einer anderen, verbesserten Ausführungsform, lehrt die 
Druckschrift, bis zur Vornahme der Verklebung einer 
Deckplatte die Lamellen mittels mittig eingebrachter 
Spieße, Drähte oder Schnüre vorübergehend zur 
Aufrechter
haltung der Ausrichtung zusammenzuhalten, welche sich 
nach der Erstellung des dauernden Zusammenhaltes durch 
die Deckplatte erübrigen und demnach wieder entfernt 
werden können. 

Irgendein Hinweis, der den Fachmann zu den im Kennzei
chen des Anspruches 1 angegebenen Merkmalen führen könn
te, wonach in die Lamellen des Isolierkörpers auf wenig
stens einer Seite parallele, quer zur Längsrichtung der 
Lamellen verlaufende, zur Aufnahme von zu verklebenden 
Verbindungsmitel bestimmte Einschnitte von verhältnis
mäßig geringer Tiefe einzubringen sind, ist in dieser 
Entgegenhaltung nicht zu finden. Im Gegenteil, sie ver
mittelt die von der Erfindung wegweisende Lehre, auf 
provisorisch mittig, die Lamellen duchstoßende, der An
einanderreihung dienende Verbindungsmittel überzugehen, 
die durch eine dauernd oberflächlich angeordnete, fest
verbundene Deckplatte ersetzt wird und keinswegs etwa 
den Gedanken, erstere in Einschnitte der Lamellen zu 
verlegen. 

Aus dem Offenbarungsgehalt der DE-U-7 338 109 kann daher 
der Gegenstand des Anspruchs 1 in keiner Weise hergelei
tet werden. Er ist somit hierdurch nicht nahegelegt. 

6.2 Andererseits wird durch die in der US-A-616 479 offen
barten Maßnahmen die Lehre vermittelt (Kol. 2, Zeilen 14 
- 28), mindestens eine Sägekerbe in die aneinanderge
reihten oberen Enden der Falten einer Isoliennatte ein-

zulassen, in die eine Schnur, ein Draht oder ein Band 
zur Sicherung der Aneinanderreihung eingelegt werden 
soll. Diese Möglichkeit wird in dieser Druckschrift mit 
den alternativ offenbarten, den Stapel durchstoßenden 
Mitteln auf die gleiche Stufe gestellt, wobei zur Si
cherstellung der Aneinanderreihung wiederum keine feste 
Verbindung mit den Falten herbeizuführen ist. Der Zusam
menhalt der Falten ist, wie die Patentinhaberin in der 
mündlichen Verhandlung anhand eines Modelles in überzeu
gender Weise demonstriert hat, vielmehr durch am Ende 
des Stapels angreifende, gegeneinander gerichtete Preß
kräfte zu bewirken. Der Fachmann hätte daher auch mit 
dem Fachwissen am Anmeldedatum nicht auf die Idee kommen 
können, mittels längs des Stapels verlaufender Kerben 
die Voraussetzung dafür zu schaffen, nicht nur einen 
flexiblen, sondern auch noch formstabilen Lamellenstapel 
aus demselben Ausgangsmäterial auf einfachste Weise be
reitstellen zu können, ausgehend von dem dann nur noch 
die passend geformten Verbindungsmittel einzusetzen und 
zu verkleben sind. Diese zweifache Verwendungsmöglich
keit stellt in der Tat einen überraschenden Effekt dar. 
Dabei kann dahingestellt bleiben, wie die Bahn aus Iso
liermaterial an der diese Art von Zusammenhalt der Fal
ten in der US-A-616 479 bewerkstelligt wird, im einzel
nen aufgebaut und mit welchen Nachteilen sie allenfalls 
behaftet ist. 

6.3 Durch die Möglichkeit des Verlegens der Verbindungsmit
tel in Einschnitte bleibt nicht nur die Beschaffenheit 
der zur Auflage auf dem zu isolierenden Teil dienenden 
Oberfläche der Lamellen unverändert, was bei der Weiter
verarbeitung, d. h. beim Aufbringen des Stapels auf die 
zu isolierende Fläche von großem Vorteil ist, sondern 
auch der Klebemittelverbrauch kann deshalb erheblich 
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eingeschränkt werden, weil alle großflächigen Klebever
bindungen des Standes der Technik vermieden werden. 

griffenen Patent vorgeschlagene Weise zu lösen, so daß 
diese als nicht naheliegend und daher erfinderisch zu 
bewerten ist. 

6.4 Die Patentinhaberin führt ferner zur Stützung des Nicht-
naheliegens des Anmeldungsgegenstandes weiter an, daß 
während langer Jahre Mineralwollelamellen-Isolations-
platten bekannt waren, ohne daß jemand das erfindungsge
mäße Lösungsprinzip übernommen hätte, mit dem die einer 
flexiblen oder starren Verwendung tafelförmiger Larael-
len-Isolationskörper entgegenstehenden Hindernisse be
seitigt und der Weg für eine rationelle, industrielle 
Massenerzeugung bereitet wurde. Diesem Vorbringen ist 
beizupflichten, denn es kann unterstellt werden, daß ein 
allgemeines Bedürfnis für gleiche Form aufweisende Sta
pel mit geeigneter Oberfläche für mehrfache Verwen
dungsmöglichkeiten bestanden hat, insbesondere deshalb, 
weil die Mängel der ungeeigneten Oberfläche der bandbe
wehrten Stapel im Gebrauch beim Aufbringen auf den zu 
isolierenden Körper zutage treten mußten. 

6.5 Die Tatsache, daß auch ein Einschnitt mit hochkant ein
gelegtem Band aus der US-A-616 479 zu entnehmen ist, 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß mangels einer 
Klebeverbindung mit den Falten dieses Band keinesfalls 
fomstabilisierend wirken kann. Den überraschenden Vor
teil der Erfindung (siehe Punkt 6.2) vermögen deshalb 
derartige bekannte Maßnahmen beim Stand der Technik 
nicht hervorzubringen. Er war in Kenntnis der bekannten 
Verbindungsmittelanwendungen durchaus nicht vorausseh
bar. 

6.6. Zusammenfassend ergibt sich, daß von der US-A-616 479 
keine Anregung ausgehen konnte, die gegenüber dem 
DE-U-7 338 109 bestehende Aufgabe auf die nach dem ange-

7. Die Prüfung, ob dem Gegenstand des Verfahrensanspruchs 
11, dessen Neuheit unbestritten ist, eine erfinderische 
Tätigkeit zugrunde liegt, ergibt folgendes: 

7.1 Da einerseits aus keiner der Vorveröffentlichungen das 
Merkmal des Zusammenhaltens der Lamellen während dem 
Vorschub der Lamellen auf einer Förderfläche zu entneh
men ist und andererseits die zur Stützung des Nichtnahe-
liegens des Gegenstandes des Anspruchs 1 herangezogenen 
Argumente in analoger Weise auch für jenen des Anspruchs 
11 Geltung haben, ist auch der Gegenstand dieses An
spruchs nicht durch den Stand der Technik nahegelegt. 
Ihm liegt demzufolge eine erfinderische Tätigkeit zu
grunde (Art. 56 EPÜ). Er kann demnach gleichfalls Be
stand haben. 

8. Die auf die unabhängigen Ansprüche 1 und 11 rückbezogenen An
sprüche 2 - 1 0 bzw. 12 betreffen besondere Ausführungsformen 
der Vorrichtung nach Anspruch 1 bzw.. Aus führ ungsmethoden des 
Verfahrens nach Anspruch 11. Sie sind daher ebenfalls gewähr
bar. 

9. Aufgrund dieser Sachlage erübrigt sich das Eintreten 
auf die Hilfsanträge 1 und 2. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzende: 
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